
Auftrag für die Vermittlung einer Au-Pair-Angestellten 

 

Nachstehende Gastfamilie erteilt AGROIMPULS den Auftrag zur Vermittlung einer Au-Pair-
Angestellten und zur Erledigung der notwendigen Formalitäten. 

 

Name, Vorname   

Adresse, PLZ/Ort  Kanton  

Telefon   Fax  Email  

Homepage des Betriebs   

 Gewünschter Vertragsbeginn     

 Gewünschte Beschäftigungsdauer   Monate 
(mind. 6, max. 12 Monate) 

 Ungefähr gewünschtes Alter  18 – 20     21 - 23  23 - 25      egal 

Spezielle Anforderungen:  

   

 

 PW-Führerausweis ist erforderlich 
 
Gebühren und Kosten pro vermittelte Au-Pair-Angestellte 
 Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren - Agroimpuls  CHF 295.00 
 Kantonale Gebühren (Arbeitsamt, Migrationsamt)  je nach Kanton 
 Reisekosten Gastfamilie   Einreisekosten 

Die Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren werden der Gastfamilie von AGROIMPULS in Rechnung gestellt. Die kantonalen 
Gebühren werden der Gastfamilie je nach Kanton durch AGROIMPULS oder direkt durch die kantonale Verwaltung in Rech-
nung gestellt.  

Dieser Auftrag ist für die Gastfamilie verbindlich. Wird der Auftrag vor der Zuteilung einer Au-Pair-Angestellten an-
nulliert, erhebt AGROIMPULS eine Annullierungsgebühr von CHF 70.00. Bei Annullierung nach der Zuteilung beträgt die 
Annullierungsgebühr CHF 100.00. Nach der Gesuchseingabe werden die vollen Kosten verrechnet. Die Annullierung ist kos-
tenlos, wenn bei frühzeitiger Anmeldung (mindestens drei Monate vor gewünschtem Stellenantritt) bis zu einem Monat vor 
dem gewünschten Arbeitsbeginn kein Vorschlag gemacht werden konnte. Ohne Gegenbericht, bleibt der Auftrag so-
lange aktiv, bis er von der Gastfamilie annulliert wird, auch wenn das Datum des Stellenantritts bereits vor-
bei ist. 

AGROIMPULS kann keine Garantie für die erfolgreiche Vermittlung der gewünschten Au-Pair-Angestellten abgeben. Falls die 
Au-Pair-Angestellte die Stelle in der Schweiz nicht antritt, werden die Bewilligungskosten von unserem Partner in der Ukrai-
ne übernommen. 

Die Gastfamilie verpflichtet sich gegenüber AGROIMPULS und der Au-Pair-Angestellten die Vertragsbedingungen, die Bestim-
mungen des kantonalen Normalarbeitsvertrages (NAV) und des OR sowie die Vorschriften über den Sozialversicherungs-
schutz einzuhalten. Das beigelegte Merkblatt informiert über wichtige Punkte und bildet einen integrierenden Bestandteil 
des Auftrages. 

Zusätzlich zu diesem Vermittlungsauftrag ist AGROIMPULS zwingend der Betriebsfragebogen einzureichen. 
Die/der Arbeitgebende erklärt sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 

Die Gastfamilie bestätigt, dass ein Elternteil zu höchstens 50% auswärts arbeitstätig ist. 

Gastfamilien, welche das erste Mal eine Au-Pair-Angestellte beschäftigen, werden vor der ersten Platzierung besucht. 

 

Ort, Datum    Unterschrift   


